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7. Teil 

Regulierungsbehörde 

Einrichtung der Schienen-Control Kommission 

§ 81. (1) Bei der Schienen-Control GmbH wird eine Schienen-Control Kommission eingerichtet. 

(2) Der Schienen-Control Kommission obliegen die ihr im 2., 3., 5. bis 6b. sowie im 9. Teil dieses 
Bundesgesetzes zugewiesenen Zuständigkeiten (§§ 13 Abs. 4 bis 6, 22b, 53c, 53f, 55, 57, 57c, 62a, 64 
Abs. 5, 65e Abs. 4, 67d, 68a, 72, 73, 74, 74a, 75a Abs. 3, 75e, 78b, 84b, 84c, 154 und 164). In den 
Angelegenheiten der §§ 77 Abs. 3 und 80 Abs. 1 ist sie sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im 
Sinne der §§ 5 und 68 AVG. Zur Durchsetzung der ihr zukommenden Aufgaben ist sie berechtigt, mit 
Bescheid Anordnungen zu erlassen. 

(3) Die Geschäftsführung der Schienen-Control Kommission obliegt der Schienen-Control GmbH. 
Im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Schienen-Control Kommission ist das Personal der Schienen-Control 
GmbH an die Weisungen einerseits des den Vorsitz führenden Mitgliedes oder des an seine Stelle 
tretenden Ersatzmitgliedes und andererseits für einzelne laufende Geschäfte des in der Geschäftsordnung 
hiefür bestimmten Mitgliedes oder des an seine Stelle tretenden Ersatzmitgliedes gebunden. 

(4) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen 
ist, kann die Schienen-Control GmbH von der Schienen-Control Kommission ermächtigt werden, die in 
§§ 13 Abs. 4, 55g Abs. 2, 65 Abs. 5 und 8, 65b Abs. 1, 68a, 74a Abs. 1, 84b, 84c Abs. 1 bis 3 angeführten 
Aufgaben in ihrem Namen wahrzunehmen. Soll die Schienen-Control GmbH zur Wahrnehmung solcher 
Aufgaben über den Einzelfall hinaus ermächtigt werden, hat dies durch Verordnung der Schienen-Control 
Kommission zu erfolgen. 
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(5) Die Schienen-Control Kommission ist verpflichtet, den Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie auf dessen Verlangen über alle Gegenstände ihrer Geschäftsführung zu unterrichten. 
Würde durch eine verlangte Unterrichtung ein Eingriff in die Rechtsprechung der Schienen-Control 
Kommission resultieren, kann sie von der Schienen-Control Kommission verweigert werden. 
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